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RS OGH 2005/2/22 1Ob83/04v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.2005

Norm

ZPO §84 I

ZPO §85

ZPO §230 Abs2

JN §41

JN §43

Rechtssatz

Durch die Einfügung der Wortgruppe „oder die Klage zur Verbesserung zurückzustellen" in § 230 Abs 2 ZPO mit der

ZVN 2002 ist nun klargestellt, dass ein Verbesserungsverfahren von Amts wegen auch dann einzuleiten ist, wenn in

einem Schriftsatz Vorbringen fehlt, das für die mit dem Schriftsatz vorgenommenen Prozesshandlungen

vorgeschrieben ist (hier: zur sachlichen Zuständigkeit).
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